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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 27. Mai bis 31. Mai 2024 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 28. Mai 2024

17.00 Uhr  Sportausschuss, Rathaus
17.00 Uhr Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und 
	 	 	 	 Landwirtschaft,	Rathaus

Mittwoch, 29. Mai 2024

17.00 Uhr Bezirksvertretung Süd, Fabrik Heeder, 
    Virchowstraße 130, 
    Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

BEKANNTMACHUNGEN

JAHRESABSCHLUSS DER 
WFG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS-
GESELLSCHAFT KREFELD MBH  
 

Die	Vertreter	der	Stadt	Krefeld	als	Mehrheitsgesellschafterin	
sowie	 die	 Vertreter	 der	 30	 privaten	 Gesellschafter	 der	WFG	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Krefeld	mbH	haben	am	13.	
Dezember 2022 den Jahresabschluss und den Lagebericht 
zum 31. Dezember 2022 festgestellt und über das Bilanzer-
gebnis wie folgt beschlossen:

Der Jahresabschluss mit einem Jahresfehlbetrag von 
48.860,03 € wird festgestellt.  

Jahresabschluss und Lagebericht liegen zur Einsichtnahme in 
den	Geschäftsräumen	der	WFG	Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft	Krefeld	mbH,	Neue	Linner	Straße	87,	47798	Krefeld	bis	
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses aus. 

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes	 beauftragte	 Prüfer,	 die	 RSM	 GmbH,	 Krefeld,	 hat	 am	 
15. Juni 2023 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES 
UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An	die	WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Krefeld	mbH:

Prüfungsurteile

Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 der	 WFG	 Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft	Krefeld	mbH	-bestehend	aus	der	Bilanz	zum	
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2022	
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs-	und	Bewertungsmethoden	-	geprüft.	Darüber	hinaus	
haben	wir	den	Lagebericht	der	WFG	Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft	Krefeld	mbH	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	
zum	31.	Dezember	2022	geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

 » entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften	 geltenden	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 und	
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen	 entsprechendes	 Bild	 der	 Vermögens-	 und	 Fi-
nanzlage	der	Gesellschaft	zum	31.	Dezember	2022	sowie	
ihrer	Ertragslage	 für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	 Januar	bis	
zum 31. Dezember 2022 und

 » vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen	Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	
der	zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
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prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften	und	Grundsätzen	ist	im	Abschnitt	„Verantwortung	
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen	und	berufsrechtlichen	Vorschriften	und	haben	unsere	
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen	Anforderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichts-
rats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften	geltenden	handelsrechtlichen	Vorschriften	 in	
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Er-
tragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.	

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses	 zu	 ermöglichen,	 der	 frei	 von	 wesentlichen	 fal-
schen	Darstellungen	aufgrund	von	dolosen	Handlungen	(d.	h.	
Manipulationen	der	Rechnungslegung	und	Vermögensschädi-
gungen)	oder	Irrtümern	ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft	zur	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	zu	beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die	Aufstellung	des	Lageberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht,	 den	 deutschen	 gesetzlichen	 Vorschriften	 entspricht	
und	 die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	
zutreffend	darstellt.	Ferner	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	ver-
antwortlich	für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	zu	ermöglichen	und	
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht	erbringen	zu	können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutref , sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB	unter	Beachtung	der	vom	 Institut	der	Wirtschaftsprüfer	
(IDW)	festgestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können	aus	dolosen	Handlungen	oder	 Irrtümern	 resultieren	
und	werden	als	wesentlich	angesehen,	wenn	vernünftigerwei-
se	erwartet	werden	könnte,	dass	sie	einzeln	oder	insgesamt	
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts	 getroffenen	 wirtschaftlichen	 Entscheidungen	 von	 Ad-
ressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen	nicht	aufgedeckt	werden,	ist	höher	als	das	
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen	bzw.	das	Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	be-
inhalten	können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	 relevanten	 internen	 Kontrollsystem	
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind,	jedoch	nicht	mit	dem	Ziel,	ein	Prüfungsurteil	zur	Wirk-
samkeit	dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 »  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	zur	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	aufwer-
fen	können.	Falls	wir	zu	dem	Schluss	kommen,	dass	eine	
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wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk	 auf	 die	 dazugehörigen	Angaben	 im	
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser	 jeweiliges	 Prüfungsurteil	 zu	modifizieren.	Wir	 ziehen	
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	
können	jedoch	dazu	führen,	dass	die	Gesellschaft	ihre	Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	Darstellung,	Aufbau	und	Inhalt	des	Jahresab-
schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der	Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertrags-
lage	der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 »  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen	 Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe-
sondere	die	den	zukunftsorientierten	Angaben	von	den	ge-
setzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der	zukunftsorientierten	Angaben	aus	diesen	Annahmen.	
Ein	 eigenständiges	 Prüfungsurteil	 zu	 den	 zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares	Risiko,	dass	künftige	Ereignisse	wesentlich	von	
den	zukunftsorientierten	Angaben	abweichen.

Wir	 erörtern	mit	 den	 für	 die	 Überwachung	Verantwortlichen	
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kont-
rollsystem,	die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.

Krefeld, den 15. Juni 2023
RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Steuerberatungsgesellschaft

gez.	Rainer	Bongarth	 	 gez.	Oliver	Stoffers
Wirtschaftsprüfer	 	 	 Wirtschaftsprüfer	

Krefeld, im April 2024
–	Die	Geschäftsführung	–
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Krefeld	mbH	
Eckart Preen 

WAHLBEKANNTMACHUNG
1.	 Am	 09.06.2024	 findet	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutsch-
land die 

Wahl zum Europäischen Parlament

statt.

Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Stadt Krefeld ist in 146 allgemeine Wahlbezirke einge-
teilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in	der	Zeit	vom	30.04.2024	bis	19.05.2024	zugestellt	worden	
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisse um 15.30 Uhr im Berufskolleg Vera Beckers, Girmes-
garth 131, 47803 Krefeld zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.

Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der	Stimmzettel	enthält	 jeweils	unter	 fortlaufender	Nummer	
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr	Kennwort	sowie	jeweils	die	ersten	10	Bewerber	der	zuge-
lassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist.

In	der	Wahlkabine	darf	nicht	fotografiert	oder	gefilmt	werden.
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4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses	 im	 Wahlbezirk	 sind	 öffentlich.	 Jedermann	 hat	
Zutritt,	soweit	das	ohne	Beeinträchtigung	des	Wahlgeschäfts	
möglich	ist.

5.	 Wähler,	die	einen	Wahlschein	haben,	können	an	der	Wahl	
im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahl-
schein ausgestellt ist,

a)	 durch	Stimmabgabe	 in	 einem	 beliebigen	Wahlbezirk	
des Kreises/der kreisfreien Stadt

oder

b)	 durch	Briefwahl	
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde	 einen	 amtlichen	 Stimmzettel,	 einen	 amtlichen	
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag	beschaffen	und	seinen	Wahlbrief	mit	dem	Stimmzettel	
(in	 verschlossenem	 Stimmzettelumschlag)	 und	 dem	 unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und	nur	 persönlich	 ausüben.	Das	 gilt	 auch	 für	Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle	des	Wahlberechtigten	ist	unzulässig	(§	6	Absatz	4	des	
Europawahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer	vom	Wahlberechtigten	selbst	getroffenen	und	geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein In-
teressenkonflikt	der	Hilfsperson	besteht	 (§	6	Absatz	4a	des	
Europawahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft.	
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten	eine	Stimme	abgibt.	Der	Versuch	ist	strafbar	(§	107a	Ab-
satz	1	und	3	des	Strafgesetzbuches).

Krefeld, den 23. Mai 2024 
Frank	Meyer
Oberbürgermeister und Stadtwahlleiter

BEKANNTMACHUNG DES UMLEGUNGS-
AUSSCHUSSES FÜR DIE STADT KREFELD 
NACH § 71 BAUGB IN DER FASSUNG 
DER BEKANNTMACHUNG VOM 
03. NOVEMBER 2017 (BGBL. I S. 3634) 
IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG
Umlegungsverfahren	Nr.	87	„Fischeln	Süd-West“

Der Umlegungsausschuss für die Stadt Krefeld hat im Umle-
gungsverfahren Nr. 87 "Fischeln Süd-West" für die Grundstücke

Gemarkung	Fischeln,	Flur	14,	Flurstück	2309
Gemarkung	Fischeln,	Flur	14,	Flurstück	3947
Gemarkung	Fischeln,	Flur	14,	Flurstück	3948
Gemarkung	Fischeln,	Flur	14,	Flurstück	3949

in seiner Sitzung am 10.04.2024 mit Einverständnis der be-
troffenen	 Rechtsinhaber	 einen	Beschluss	 nach	 §	 76	Bauge-
setzbuch	(BauGB)	gefasst.

Der Beschluss ist mit der Zustellung der Beschlussausferti-
gungen an die Beteiligten am 25.04.2024 unanfechtbar ge-
worden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Beschluss nach § 72 
BauGB	in	Kraft.

Krefeld 07. Mai 2024
gez.
Herrmann
Die	Geschäftsführerin



79. Jahrgang Nummer 21 | Donnerstag, 23. Mai 2024 Seite 177

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 0 21 51 86 14 02 | FAX 86 14 10 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T

„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0	18	05	-	98	67	00	zu	erreichen.	Sprechzeiten:	
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis	12.00	Uhr	und	von	18.00	bis	19.00	Uhr,	
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00	bis	19.00	Uhr,		montags,	dienstags	und	
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

24.05. – 26.05.2024  
Hans Schneiders e. K.
Inh. Stefan Schneiders,Breslauer Straße 256, 
47829	Krefeld	 94 45 23

30.05.2024  
Stockmanns	GmbH	&	Co.	KG
Hermannstraße	2a,	47798	Krefeld			84 16 16

31.05. – 02.06.2024  
Paul Meulendick GmbH
Im Witschen 38 A, 47807 Krefeld   39 12 07

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 
Er ist aktuell erreichbar 
montags bis donnerstags und sonntags 
von 8 bis 24 Uhr 
sowie freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00
oder per E Mail unter KOD@krefeld.de
Außerhalb	dieser	Zeiten	ist	das	ComCenter	
der Polizei unter der Rufnummer 0 21 51 / 63 40 
zu kontaktieren.


